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Einleitung
Impfungen gehören zu den wirksamsten Präventivmaß-
nahmen der Medizin. Sie sind heute aktueller denn je, da

1. nur auf diese Weise verschiedene Erkrankungen regio-
nal eliminiert und schließlich weltweit eradiziert wer-
den können (z. B. Pocken sowie – in naher Zukunft –
Poliomyelitis);

2. Viruserkrankungen – wie z. B. Masern, Röteln, Hepati-
tis – im allgemeinen nicht kausal behandelt, wohl aber
durch konsequentes Impfen verhütet und letztlich
eradiziert werden können (zum Teil gilt dies auch für
Tetanus, die foudroyante Verlaufsform der Diphtherie
sowie Pneumo- und Meningokokkeninfektionen);

3. durch den modernen Reiseverkehr und Tourismus eine
größere Infektionsgefährdung gegeben ist als früher.

Insgesamt sind alle derzeit zur Anwendung kommenden
Impfstoffe – auch für Patienten mit Epilepsie(-Disposition)
– hervorragend verträglich, und somit ist in der Regel das
zu erwartende Risiko einer (weiteren) Schädigung des Ge-
hirns durch die Schutzimpfung weitaus geringer als jenes
durch die jeweilige Infektionskrankheit.

Nach wie vor bestehen jedoch Unsicherheiten und
Ängste bzw. unterbleiben indizierte Impfungen, weil be-
stimmte Umstände irrtümlicherweise als Kontraindikation
angesehen werden. Fragen an den Epileptologen betref-
fend (Kontra-)Indikation, optimalen Zeitpunkt und zu er-
wartende zentralnervöse Nebenwirkungen oder Komplika-
tionen der verschiedenen Schutzimpfungen werden – so-
wohl von Eltern betroffener Kinder und Jugendlicher als
auch von den mit der Impfung betrauten Fachärzten für
Kinderheilkunde – daher häufig gestellt. Hinzu kommt die
Notwendigkeit der Erstellung von Expertengutachten in
Hinblick auf das Vorliegen einer durch bestimmte Impfun-
gen verursachten akuten und/oder chronischen epilepti-
schen Enzephalopathie.

Der folgende Artikel soll – basierend auf den aktuellen
Richtlinien der Ständigen Impfkommission am Robert
Koch Institut (STIKO: Stand Jänner 2000) [1, 2] und einer
kritischen Bewertung der bislang zu neurologischen/
epileptologischen Komplikationen publizierten Literatur –
dem niedergelassenen Facharzt reliable Grundlagen für die
Aufklärung von Eltern und Patienten mit Epilepsie(-Dis-
position) vor Schutzimpfungen zur Verfügung stellen so-
wie eine möglichst einheitliche Bewertung von Impf-
schäden durch den Epileptologen ermöglichen.

Impfungen bei Kindern mit Epilepsie
M. Feucht1, B. Neophytou2

Impfplan und spezielle Hinweise zur Durchführung
In Österreich sind Impfungen nicht gesetzlich vorgeschrie-
ben, jedoch können solche mit erheblichem Wert für die
Gesundheit der Bevölkerung entsprechend dem Bundes-
Infektionsschutzgesetz von den obersten Gesundheitsbe-
hörden der Länder „öffentlich empfohlen“ werden. Der
aktuelle Impfkalender für Säuglinge, Kleinkinder und
Jugendliche (STIKO: Stand Jänner 2000) umfaßt Impfun-
gen zum Schutz vor Diphtherie (D/d), Pertussis (aP),
Tetanus (T), Haemophilus influenzae Typ b (Hib),
Hepatitis B (HB), Poliomyelitis (IPV) sowie gegen
Masern, Mumps und Röteln (MMR).

Folgende in den letzten Jahren durchgeführte Änderun-
gen der Richtlinien sind zu beachten:

1. Die Impfung gegen Tuberkulose mit dem derzeit ver-
fügbaren BCG-Impfstoff wird nicht mehr empfohlen.

2. Für die Schutzimpfung gegen Pertussis ist ausschließ-
lich azellulärer Impfstoff zu verwenden.

3. Der orale Polio-Lebendimpfstoff (OPV) wird nur noch
für die Riegelungsimpfung bei Polio-Ausbruch, nicht
mehr aber zum Schutz vor Poliomyelitis empfohlen. Ab
Februar 1998 gilt nach Empfehlungen der STIKO, daß
nur noch mit inaktivem Impfstoff (IPV) geimpft wer-
den soll bzw. nur noch für diese Art der Impfung recht-
licher Schutz für den Impfarzt gewährt werden kann.
Die Entscheidung ist darauf begründet, daß bei dra-
stisch abnehmender Zirkulation bzw. unmittelbar vor
Eradifizierung der Erkrankung die Komplikation der
Impfpoliomyelitis nicht mehr verantwortet werden
kann.

4. Nach dem 12. bzw. 15. Lebensmonat ist eine einmalige
Hib-Impfung ausreichend. Ab dem 6. Lebensjahr ist die
Impfung nur in Ausnahmefällen (z. B. Asplenie) indi-
ziert.

5. Nach Möglichkeit sind die empfohlenen Kombinations-
impfstoffe zu verwenden und der vorgegebene Zeitplan
einzuhalten. Wegen der besonderen Gefährdung in der
frühen Kindheit sind die genannten Impfungen nach
Möglichkeit bis zum Ende des 15. Lebensmonats
durchzuführen. Noch vor Schuleintritt ist für einen
vollständigen Impfschutz Sorge zu tragen, und späte-
stens bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind bei Ju-
gendlichen versäumte Impfungen nachzuholen.

6. Es besteht kein Hinweis, daß Impfungen und operative
Eingriffe inkompatibel sind. Um aber mögliche Impf-
reaktionen und Komplikationen der Operation unter-
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scheiden zu können, wird empfohlen, zwischen Imp-
fungen und Operationen Mindestabstände einzuhalten.
Bei Wahleingriffen sollte der zeitliche Abstand für Tot-
impfstoffe mindestens drei Tage, für Lebendimpfstoffe
mindestens 14 Tage betragen.

Weitere Impfungen können bei besonderer epidemiologi-
scher Situation (entsprechend den jeweils aktuellen Infor-
mationen der WHO über Gebiete mit besonderem
Infektionsrisiko) bzw. bei erhöhter Gefährdung einzelner
Personen (Angehörige von Risikogruppen) für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene indiziert sein. Zu diesen soge-
nannten „Indikationsimpfungen“ gehören auch Reise-
impfungen. Konkret handelt es sich um Impfungen gegen
Frühsommermeningoenzephalitis (FSME), Influenza,
Varizellen, Hepatitis A, Tollwut, Meningokokken und
Pneumokokken, Cholera, Gelbfieber, Typhus/Para-
typhus. Die Empfehlung über Art und zeitliche Reihenfol-
ge obliegt hier dem behandelnden Arzt.

Vor Durchführung einer Impfung hat der Arzt die Pflicht,
sowohl über die zu verhütende Krankheit (inklusive Be-
handlungsmöglichkeiten und Folgen) als auch über die Art
des Impfstoffes und mögliche Nebenwirkungen oder Kom-
plikationen der Impfung aufzuklären. Auf die gesetzlichen
Bestimmungen zur Versorgung nach Impfschäden (siehe
unten) ist hinzuweisen. Die Aufklärung in schriftlicher Form
(mittels Aufklärungsmerkblatt) wird empfohlen.

Kontraindikationen
Mögliche Kontraindikationen sind mittels detaillierter
Anamnese- und Statuserhebung und – wenn nötig – durch
Zusatzuntersuchungen aufzudecken:

1. Bei akuten behandlungsbedürftigen Erkrankungen soll-
te frühestens zwei Wochen nach Genesung geimpft
werden. Ausgenommen sind postexpositionelle Imp-
fungen. Dies gilt nicht für banale Infekte mit
subfebrilen Temperaturen < 38,5 °C.

2. Bekannte Allergien verbieten u. U. die Anwendung be-
stimmter Impfstoffe

3. Progrediente Erkrankungen des ZNS.
4. Im Falle eines angeborenen oder erworbenen Immun-

defektes sollte vor der Impfung mit einem Lebend-
impfstoff der den Immundefekt behandelnde Arzt kon-
sultiert werden [3, 4].

5. Kinder, die mit Immunsuppressiva behandelt werden,
sollen keine Lebendimpfung (MMR!) erhalten.

6. Nicht dringend indizierte Impfungen sollten in der
Schwangerschaft nicht durchgeführt werden. Dies gilt
vor allem für Impfungen mit Lebendimpfstoffen gegen
Gelbfieber, MMR und Varizellen. Eine versehentlich
durchgeführte Impfung ist jedoch kein Grund für einen
Schwangerschaftsabbruch.

Keine Kontraindikation stellen banale Infekte mit/ohne
Temperaturanstieg, Immundefekte bei Impfung mit Tot-

impfstoffen, Behandlung mit niedrigen Dosen von
Kortikosteroiden, chronische Erkrankungen und nicht-
progrediente Erkrankungen des ZNS dar.

Komplikationen
1. Prinzipiell ist durch nahezu alle Impfungen die Auslö-

sung einer Anaphylaxie möglich.
2. Die Auslösung eines Guillain-Barr-Syndroms oder

einer Neuritis durch die Schutzimpfung gegen Diphthe-
rie, Polio (OPV) und FSME ist möglich.

3. Die Einhaltung der oben angeführten Richtlinien vor-
ausgesetzt, ist die häufigste Impfreaktion leichtes bis
mäßiges Fieber. Es tritt nach Impfung mit Totimpf-
stoffen relativ rasch, manchmal bereits nach wenigen
Stunden, meist innerhalb von 2 bis 3 Tagen auf, nach
Verabreichung von Lebendimpfstoffen (z. B. MMR)
zumeist zwischen dem 10. und 12. Tag. Die Provoka-
tion von Fieberkrämpfen oder epileptischen Anfäl-
len, vor allem nach Masern-, Rötel- und FSME-Imp-
fung ist somit bei entsprechender Disposition möglich.

4. Die aktuellen Impfungen als Ursachen oder Auslöser
einer Epilepsie oder epileptischen Enzephalopathie
bzw. eines Gehirnschadens sind unwahrscheinlich bzw.
fanden sich bislang keine Hinweise für einen mögli-
chen Kausalzusammenhang. Entsprechend den Ergeb-
nissen der „National Childhood Encephalopathy Study
(NCES)“ [5], die methodenkritisch betrachtet die einzi-
ge zuverlässige Informationsquelle darstellt, können
akute neurologische Ereignisse wie Krampfanfälle
(überwiegend Fieberkrämpfe) innerhalb der ersten 48
Stunden mit der „alten“ zellulären Pertussis-Schutz-
impfung assoziiert sein, konsistente Hinweise für die
Verursachung bleibender ZNS-Schäden fanden sich
weder in dieser Studie noch in nachfolgenden kontrol-
lierten Studien in den USA [6, 7].

Umgang mit auftretenden unerwünschten Nebenwir-
kungen
Auftretende Komplikationen sind umgehend mittels Form-
blatt für unerwünschte Arzneimittelwirkungen zu melden.
Die weiteren Impfungen bzw. Boosterungen sollen – so-
wohl bei Rückbildung als auch bei Persistieren der klini-
schen Symptomatik – zum empfohlenen Termin durchge-
führt werden, da speziell bei diesen Patienten die jeweilige
Infektion eine größere Gefahr darstellt als die Gefahr der
nochmaligen Schädigung durch Impfen. Empfohlen wer-
den jedoch der zügige Ausschluß einer progredienten
ZNS-Erkrankung und engmaschige klinisch-neurologi-
sche Kontrollen [8, 9].

Gesetzliche Regelung bei Impfschäden
Versorgung bei Impfschäden durch „öffentlich empfohle-
ne“ Impfungen leisten die Bundesländer. Die aktuellen
Empfehlungen der STIKO sind medizinischer Standard
und somit Grundlage von Gutachten und Rechtsspre-
chung.
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Fazit
Prinzipiell sind bei Patienten mit chronischen Erkrankungen
schwere Allgemeininfektionen, vor allem jene mit ZNS-Be-
teiligung, zu vermeiden. Kinder und Jugendliche mit Epilep-
sie sollten daher in der Regel alle derzeit empfohlenen
Schutzimpfungen erhalten, allerdings entsprechend den von
den Impfgremien ausgearbeiteten Empfehlungen:

Als unbedenklich gelten die Impfungen gegen Diphthe-
rie und Tetanus (wegen erhöhter Verletzungsgefahr sogar
dringend empfohlen), die Polioimpfung mit inaktivierter
Poliovakzine, die Impfungen gegen Haemophilus-Influen-
za-Infektionen, Masern, Mumps, Röteln, Hepatitis A und
B, FSME [10], Varizellen (die Immunisierung ist bei Epi-
lepsie generell, speziell aber bei geplanter Therapie mit
Immunsuppressiva zu empfehlen), Typhus und Paratyphus
(per os; parenteral kontraindiziert).

Kinder, die eine Disposition zu Krampfanfällen haben,
bzw. bei deren Eltern oder Geschwistern Fieberkrämpfe
oder eine Epilepsie besteht, haben eine gering erhöhte Nei-
gung, nach Masernimpfung (nicht nach Mumpsimpfung)
mit Krampfanfällen zu reagieren. Die Inzidenz ist so ge-
ring, daß sie nicht in Zahlen angegeben werden kann. In
der Regel handelt es sich um Fieberkrämpfe. Ähnliches gilt
für die Rötelimpfung, nach der sehr selten zwischen dem
5. und 12. Tag ein leichtes Exanthem, Fieber und/oder
Lymphadenopathie auftreten können. Trotzdem sollten Kin-
der mit Krampfanfällen in der Vorgeschichte oder bei Ver-
wandten 1. Grades geimpft werden, da eine Erkrankung für
sie ein sehr viel höheres Risiko darstellt. Eine anti-
pyretische Prophylaxe über mehrere Tage wird jedoch
empfohlen.

Es gibt weder Berichte noch Hinweise, daß eine Ma-
sern- oder Rötelimpfung zu einem zerebralen Dauer-
schaden oder zu einer Epilepsie führt; auch nicht bei be-
reits bestehenden Krampfanfällen.

Zum Schutz vor Keuchhusten sollte ausschließlich die
azelluläre Pertussisvakzine eingesetzt werden.

Eine Pockenschutzimpfung ist kontraindiziert.
Bezüglich der Impfung gegen Pneumokokkeninfektio-

nen liegen noch wenig Erfahrungen vor. Durch die Impfun-

gen gegen Meningokokkenmeningitis, Gelbfieber, Cholera
und Tollwut können Anfälle provoziert werden. In der Re-
gel handelt es sich um Fieberkrämpfe. Auch hier ist eine
antipyretische Prophylaxe anzuraten.

Die Malariaprophylaxe mit Daraprim kann Nebenwir-
kungen der AE (CBZ!) verstärken, keine Bedenken beste-
hen gegen Resochin.
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